
zum Regierungsentwurf zur Änderung des GmbH-Gesetzes 
(Regierungsentwurf 1977, BT-Drucks. 8/1347, S. 32) weitge-
hend angenommen, daß neben den Sicherheitsleistungen 
nach den §§ 232 ff. BGB auch andere, wirtschaftlich gleich-
wertige Absicherungen möglich seien (vgl. u.a. Gessier in 
BB 1980, 1388 und Roth, Kommentar zum GmbHG, 1983, 
Anm. 5.1 zu § 7). Demgegenüber vertritt Winter (in Scholz, 
Kommentar zum GmbHG, 6. Aufl. 1978/1983, Rdnr. 10 d zu § 7 
Abs. 2 und 3 n.F.) die Auffassung, es sei ausreichend, wenn 
das Sicherungsmittel so beschaffen sei, daß es der uneinge-
schränkten persönlichen Haftung einer weiteren Person für 
die Restgeldeinlage gleichwertig sei. Es müsse daher — oh-
ne die Einschränkungen der §§ 232 Abs. 2, 239 BGB - auch 
die selbstschuldnerische Bürgschaft oder die Schuldmit-
übernahme durch einen anderen genügen (so auch Fischer, 
Kommentar zum GmbHG, 10. Aufl. 1983, Anm. 6 zu § 7). 

Dieser Auffassung ist zu folgen. Sie geht zutreffend vom Ge-
setzeszweck aus, der darin zu sehen ist, daß die Sicherung 
die fehlende Ausfallhaftung eines Mitgesellschafters nach 
§ 24 GmbHG ausgleichen soll. Darüber hinaus wird zu Recht 
darauf hingewiesen, daß eine zu weitgehende Einschrän-
kung der geeigneten Sicherungsmittel in vielen Fällen nur 
das Ausweichen auf die undurchsichtigere Strohmann-
gesellschaft herausfordern würde, weil eine Sicherheit dann 
nicht mehr zu bestellen wäre, wenn ein weiterer Gesellschaf-
ter mit einer geringen Einlage lediglich als Strohmann in die 
Gesellschaft aufgenommen werden würde. 

Die Firma H. GmbH & Co. KG ist eine rechtlich eigenständi-
ge Firma mit eigenem Vermögen. Sie stellt sich damit als 
weitere Rechtsperson dar, deren Vermögen für die Restgeld-
einlage herangezogen werden kann. Es sind keine Anhalts-
punkte dafür ersichtlich, daß die Bürgschaft aus in der 
Rechtsperson der Bürgin liegenden Gründen wirtschaftlich 
wertlos wäre. Darauf hat das Registergericht seine Ableh-
nung auch nicht gestützt. Der bloße Umstand, daß hinter der 
Bürgin auch wieder nur der einzige Gesellschafter der be-
troffenen Firma, Herr K. steht, reicht zur Verweigerung der 
Eintragung nicht aus, zumal Manipulationen — die das 
Landgericht für nicht ausgeschlossen erachtet hat — nicht 
schlechthin unterstellt werden können. Deshalb war der an-
gefochtene Beschluß aufzuheben und das Registergericht 
anzuweisen, von seinen in der Zwischenverfügung geäußer-
ten Bedenken, nach denen die Bürgin einer weiteren außen-
stehenden Person nicht gleichsteht, Abstand zu nehmen. 

C. 

Notarrecht einschließlich Beurkundungsrecht 

17. GBO § 29; BeurkG § 40; BGB § 129; FGG § 27; ZPO § 440 
(Nachträgliche Ergänzung einer notariell beglaubigten Er-
klärung) 

1. Ob eine Erklärung, die in den Text einer öffentlich beglau-
bigten Urkunde nachträglich eingefügt wurde, formunwirk-
sam und in jedem Fall ein zum Nachweis nach § 29 Abs. 1 
GBO nicht ausreichendes Beweismittel ist, bleibt offen. 

2. Für den nachträglich eingefügten Text gilt § 440 Abs. 2 
ZPO nicht. 

BayObLG, Beschluß vom 23.11.1984 — BReg. 2Z77/84  — mit-
geteilt von Dr. Martin Pfeuffer, Richter am BayObLG 

Aus dem Tatbestand: 

Die Beschwerdeführer wenden sich dagegen, daß das Grundbuch-
amt für einen Text, der nachträglich in eine öffentlich beglaubigte 
Grundbucherklärung eingefügt wurde, eine nochmalige öffentliche 
Beglaubigung verlangt. 

1. Die Beteiligten zu 2) kauften mit notariellem Vertrag vom 4.11.1982 
von der Beteiligten zu 1) ein Grundstück und Miteigentumsanteile an 
zwei weiteren Grundstücken (Weg- und Hofflächen); gleichzeitig be-
stellten sie für die Beteiligten zu 3) und 4) je eine Grundschuld am ge-
samten Vertragsgegenstand und verpfändeten ihnen bis zur Eintra-
gung von Eigentumswechsel und Grundschulden (u.a.) den An-
spruch -auf Übertragung des Eigentums. Auflassungsvormerkung 
und Verpfändungsvermerke wurden in das Grundbuch eingetragen. 
Die notarielle Urkunde enthält außerdem eine Miteigentümerverein-
barung i.S. von § 1010 BGB hinsichtlich der Weg- und Hofflächen. 

Zur Urkunde des verfahrensbevollmächtigten Notars vom 30.11.1983 
einigten sich die Beteiligten zu 1) und 2) über den Eigentumsüber-
gang bezüglich des Grundstücks und der Miteigentumsanteile. Die 
Beteiligten zu 2) bewilligten und beantragten in das Grundbuch ein-
zutragen: die Auflassung; die Miteigentümervereinbarung an erster 
Rangstelle an den Miteigentumsanteilen; die beiden Grundschulden 
an erster und zweiter Rangstelle in Abt. III „am gesamten Vertragsge-
genstand". 

Der Verfahrensbevollmächtigte hat dem Grundbuchamt die Urkunde 
vom 30.11.1983 zusammen mit einer Löschungsbewilligung der Betei-
ligten zu 3) und einer öffentlich beglaubigten „Zustimmungserklä-
rung" der Beteiligten zu 4) „im Namen aller Beteiligten ... gemäß 
§ 15 GBO" zum Vollzug aller in den Urkunden enthaltenen Anträge 
vorgelegt. In der letztgenannten Urkunde stimmte der Bevollmäch-
tigte S. für die Beteiligte zu 4) der Auflassung des Grundstücks an die 
Beteiligten zu 2) sowie der Eintrgung der Eigentumsänderung im 
Grundbuch zu 'und beantragte die Löschung des Verpfändungsver-
merks im Grundbuch unter der Bedingung, daß gleichzeitig mit der 
Eigentumsänderung für sie eine Grundschuld eingetragen werde, der 
in Abteilung II keine Rechte vorgehen dürften. 

2. Das Grundbuchamt hat die Eintragungsanträge mit Zwischenver-
fügung vom 27.1.1984 beanstandet: Nach der Rangbestimmung der 
Beteiligten zu 2) solle die Miteigentümervereinbarung nach § 1010 
BGB die erste Rangstelle vor den einzutragenden Grundschulden ha-
ben; die Beteiligte zu 4) beantrage dagegen die Löschung des Ver-
pfändungsvermerks unter der Bedingung, daß der Grundschuld in 
Abteilung II keine Rechte vorgehen dürften. Damit der Verpfändungs-
vermerk gelöscht werden könnte, sei entweder eine Erklärung der Be-
teiligten zu 2) erforderlich, daß die Miteigentümververeinbarung im 
Rang nach der Grundschuld eingetragen werden könne, oder eine Er-
klärung der Beteiligten zu 4), daß diese Vereinbarung im Rang vorge-
hen dürfe. 

Daraufhin hat das Grundbuchamt die Zustimmungserklärung der Be-
teiligten zu 4) dem Verfahrensbevollmächtigten auf dessen Bitte hin 
wieder ausgehändigt. Dieser sandte sie am 15./16.2.1984 an das 
Grundbuchamt zurück, nachdem auf der Urkunde maschinenschrift-
lich ergänzt worden war, daß der Grundschuld in Abteilung II die 
„Miteigentümervereinbarung am MEA an FI.Nr. 994/23 und 994/24" 
vorgehen dürfe. Beigefügt war ferner ein an den Verfahrensbevoll-
mächtigten gerichteter, nicht unterschriebener „Kurzbrief ; dieser 
trägt den Briefkopf der Beteiligten zu 4) und folgende Vermerke: 
„Diesen Brief schreibt Ihnen H.W."; „Zustimmungserklärung nach 
Ändern zurück". 

Das Grundbuchamt hat mit Beschluß vom 1.3.1984 nunmehr bean-
standet, daß die Ergänzung der Zustimmungserklärung die Zwi-
schenverfügung vom 27.1.1984 nicht erledigt habe. Die Zusatzerklä-
rung der Beteiligten zu 4) müsse gemäß § 29 Abs. 1 Satz 1 GBO er-
neut unterzeichnet und beglaubigt werden; so wie vorgenommen ge-
nüge die Ergänzung dem Formerfordernis des § 29 GBO nicht: 

Der hiergegen eingelegten Erinnerung hat das Grundbuchamt nicht 
abgeholfen. 

Das Landgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. 

Der Verfahrensbevollmächtigte hat gegen diesen Beschluß weitere 
Beschwerde eingelegt. 

Aus den Gründen: 

1.... 

2. Das Landgericht hat ausgeführt, nachträgliche Änderun-
gen seien grundsätzlich zulässig, wenn sie vom Unterzeich- 
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nenden oder mit-dessen Genehmigung von einer anderen 
Person vorgenommen würden. Solche nachträglichen Ände-
rungen seien jedoch nicht von der Beglaubigung gedeckt 
und entsprächen daher nicht der Form des § 29 GBO. Zweck 
dieser Vorschrift sei es, im Grundbuchverkehr eine sichere 
Gewähr dafür zu bieten, daß die Erklärungen, auf Grund de-
rer eine Eintragung erfolgen soll, wirklich von der Person 
herrührten, die in der Urkunde als Erklärender genannt ist. 
Daher sei bei nachträglichen Änderungen und Einschaltun-
gen anderer Art besondere Unterzeichnung und Beglaubi-
gung der Unterschrift notwendig. 

3. Die Entscheidung des Landgerichts hält der rechtlichen 
Nachprüfung stand. 

a) Die Beschwerde richtet sich gegen die im Beschluß vom 
1.3.1984 ergänzte Zwischenverfügung vom 27.1.1984. Das 
Grundbuchamt hat darin das dem Vollzug des Löschungsan-
trags entgegenstehende Hindernis. aufgezeigt und die Wege 
zu seiner Beseitigung angegeben. Da das Hindernis nach 
Ansicht der Rechtspflegerin bis zum Fristablauf nicht besei-
tigt war, hätte sie den Eintragungsantrag zurückweisen kön-
nen. Es war aber ebenso zulässig, eine neue Zwischenverfü-
gung zu erlassen (Horber GBO 16. Aufl. Anm. 5 C b; KEHE 
Rdnr. 61, je zu § 18) oder, wie hier geschehen, die Zwischen-
verfügung zu ergänzen (durch Hinweise auf die Formbedürf-
tigkeit der nachträglichen Erklärung) und die Frist zur Behe-
bung.des Eintragungshindernisses zu verlängern. 

b) Die Zwischenverfügung hat u.a. der Beteiligten zu 4) an-
heimgegeben, den Vorbehalt zu ändern, den sie mit ihrer Zu-
stimmung zur Löschung des Verpfändungsvermerks verbun-
den hatte. Eine Zwischenverfügung dieses Inhalts ist zuläs-
sig (vgl. BayObLGZ 1976, 44 [= MittBayNot 1976, 25]). 

Sieht man zunächst von der nachträglich in die Erklärung 
eingefügten Ergänzung ab, so stellt sich die Rechtslage wie 
folgt dar: 	- 

Die „Zustimmungserklärung" der Beteiligten zu 4) enthält 
einen Antrag (§ 13 GBO) auf Löschung des Verpfändungsver-
merks (so der Wortlaut). Sie ist außerdem als Löschungsbe-
willigung aufzufassen; da der Verpfändungsvermerk zugun-
sten der Beteiligten zu 4) eingetragen war, bedarf es gemäß 
§ 19 GBO zu seiner Löschung ihrer Bewilligung (vgl. Bay-
ObLGZ 1967, 295; - BayObLG DNotZ 1983, 758 mit weit. 
Nachw.). 

Die Beteiligte zu 4) hat die Löschung des Verpfändungsver-
merks „unter der Bedingung" beantragt, daß für sie gleich-
zeitig mit der Auflassung eine Grundschuld eingetragen 
werde, der in Abteilung 11 keine Rechte vorgehen. Bei dieser 
„Bedingung" handelt es sich um einen nach § 16 Abs. 2 GBO 
zulässigen Vorbehalt. Auch soweit die Zustimmungserklä-
rung als Eintragungsbewilligung aufzufassen ist, ist sie mit 
demselben Vorbehalt versehen; die Verknüpfung der Eintra-
gungsbewilligung mit einem solchen Vorbehalt ist zulässig 
(Horber § 16 Anm. 6). 	- 

Der Antrag auf Löschung des Verpfändungsvermerks konnte 
nicht vollzogen werden, weil dem Vorbehalt nicht Rechnung 
getragen werden konnte: Die Grundschuld konnte nicht so 
eingetragen werden, daß ihr in Abteilung II im Rang keine 
Rechte vorgingen. 

Die Eintragung der Grundschuld war nämlich von den Betei-
ligten zu 2) — sie waren als künftige Eigentümer von dieser 

Eintragung betroffen - mit einer anderen Rangbestimmung 
bewilligt: sie haben in der Urkunde vom 30.11.1983 bestimmt, 
daß an den Miteigentumsanteilen an erster Rangstelle die 
Miteigentümervereinbarung eingetragen werden solle. Die 
Rangbestimmung in der Eintragungsbewilligung ist maßge-
bend (Horber Anm. 6, KEHE Rdnr. 14, Meikel/Imhof/Riede/ 
Grundbuchrecht 6. Aufl. Rdnr. 39, 40, 43, je zu § 45). Dies 
führt, da die Eintragung der Grundschuld so, wie von der Be-
teiligten zu 4) vorbehalten, nicht möglich ist, dazu, daß der 
Löschungsantrag nicht vollzogen werden kann. 

Das Grundbuchamt konnte, anstatt den Antrag zurückzuwei-
sen, durch Zwischenverfügung darauf hinwirken, daß der 
Vorbehalt aufgegeben oder inhaltlich derart geändert-wird, 
daß der Verpfändungsvermerk im Grundbuch gelöscht wer-
den kann (vgl. KG JFG 1, 439/441; JFG 19, 135/137; Horber 

Anm. 4, KEHE Rdnr. 19, Melke//Imhof/Riede/ Rdnr. 5, Güthe/ 

Triebel Grundbuchordnung 6. Aufl. Rdnr. 8, 10, je zu § 16). 

c) Die nachträgliche Einfügung in die am 29.12.1983 öffent-
lich beglaubigte Erklärung hat den Vorbehalt dahingehend 
abgeändert, daß die Miteigentümervereinbarung der Grund-
schuld im Rang vorgehen kann. Mit-einer Erklärung dieses 
Inhalts wäre das Eintragungshindernis — nämlich der Wi-
derspruch zwischen der Bestimmung der Beteiligten zu 2) 
und dem Vorbehalt der Beteiligten zu 4) hinsichtlich des 
Rangs der einzutragenden Grundschuld — beseitigt wor-
den. Grundbuchamt und Landgericht haben aber unter Beru-
fung auf § 29 Abs. .1 GBO die nachträgliche Einfügung in die 
Erklärung für nicht ausreichend angesehen, weil sie nicht 
nochmals öffentlich beglaubigt worden ist. Das ist im Ergeb-
nis nicht zu' beanstanden. 

aa) Die Erklärung, mit der nachträglich das Einverständnis 
erteilt wurde, daß der einzutragenden Grundschuld die Mitei-
gentümervereinbarung im Rang vorgehen kann, bedarf der 
Form des § 29 Abs. 1 Satz 1 GBO. Dies ergibt sich schon dar-
aus, daß die Erklärung, wie oben dargelegt wurde, nicht nur 
Löschungsantrag (§ 13 GBO), sondern auch Löschungsbe-
willigung (§ 19 GBO) ist. 

bb) Das Landgericht hat die mit der nachträglichen Einfü-
gung versehene Erklärung der Beteiligten zu 4) nicht für aus-
reichend angesehen, weil sie dem Erfordernis öffentlicher 
Beglaubigung (§ 29 Abs. 1 GBO) nicht genüge. Der Senat 
kann die Frage offen lassen, ob eine nachträgliche Ände-
rung des Textes einer öffentlich beglaubigten Erklärung das 
Formerfordernis erfüllt, obwohl sie nicht eigens öffentlich 
beglaubigt ist. Auch wenn man das Formerfordernis für er-
füllt ansieht, bestehen, wie schon das Grundbuchamt zu-
sätzlich ausgeführt hat, Zweifel, ob die nachträgliche Einfü-
gung mit dem Willen derjenigen Person vorgenommen wor-
den ist, die die „Zustimmungserklärung" ursprünglich unter-
zeichnet hatte. Wahrung des Formerfordernisses und Be-
weiskraft der Urkunde sind zu unterscheiden (vgl. Palandt 
BGB 43. Aufl. Anm. 2; Soergel BGB 11. Aufl. Rdnr. 3, je zu 
§ 129). 

d) aa) Allgemein gelten für die öffentliche Beglaubigung, 
auch soweit sie im Grundbuchverfahren gefordert wird, die 
folgenden Grundsätze: 

Die öffentliche Beglaubigung richtet sich nach § 129 Abs. 1 
BGB (KG HRR 1933 Nr. 759; Güthe/Triebel § 29 Rdnr. 103; 
Soergel § 129 Rdnr. 2) i V.m. §§ 39, 40 BeurkG. Der Beglaubi-
gungsvermerk des Notars (§ 39 BeurkG) ist eine öffentliche 
Urkunde im Sinne der §§ 415, 418 ZPO; er bezeugt, daß die im 
Vermerk bezeichnete Person die Unterschrift vor dem Notar 
geleistet oder anerkannt hat (vgl. Keide//Kuntze/Wink/er 
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BeurkG § 40 Rdnr. 2, Mecke BeurkG Rdnr. 1, je zu § 40). Die 
Erklärung über der beglaubigten Unterschrift bleibt Privat-
urkunde (§ 416 ZPO). Steht die Echtheit der Unterschrift fest 
- das ist infolge der öffentlichen Beglaubigung der Fall —, 
wird auch die Echtheit der über der Unterschrift stehenden 
Schrift vermutet (§ 440 Abs. 2 ZPO), d. h. es ist als bewiesen 
anzusehen, daß die Schrift von der Person, die unterschrie-
ben hat, stammt oder mit ihrem Willen erstellt wurde. Die Ur-
kunde begründet nach § 416 ZPO weiter vollen Beweis dafür, 
daß die in ihr enthaltene Erklärung vom Aussteller (Unter-
zeichnenden) abgegeben wurde (vgl. KEHE § 29 Rdnr. 103). 
Die genannten Vorschriften der Zivilprozeßordnung Ober die 
Beweiskraft von-  Urkunden haben auch für andere Verfah-
rensarten wie das Grundbuchverfahren Gültigkeit (vgl. KEHE 
§ 29 Rdnr. 98, 104; Keidel/Kuntze/Winkler FGG 11. Aufl. Rdnr. 
7, Jansen Rdnr. 77, je zu § 15). 

bb) Ist der Text einer bereits öffentlich beglaubigten Erklä-
rung nachträglich geändert worden, so gelten für den geän-
derten Text die eben dargestellten Grundsätze nicht unein-
geschränkt. 

Steht fest, daß der Text über der Unterschrift nachträglich 
durch Ergänzung (Einschaltung) geändert worden ist, so gilt 
für die Ergänzung §440 Abs. 2 ZPO nicht (KEHE aaO; Pa-
landt § 129 Anm. 2, Stein/Jonas ZPO 19. Aufl. § 440 Anm. III; 
Mecke § 40 Rdnr. 20). Vielmehr unterliegt es der freien Be-
weiswürdigung, ob die Ergänzung mit dem Willen der Person 
eingefügt worden ist, die die Unterschrift geleistet hatte (vgl. 
BGH WM 1965, 1062). 

Ob darüber hinaus der Einfügung überhaupt die Form der öf-
fentlich beglaubigten Erklärung abzusprechen ist, d.h. daß 
die Einfügung den Anforderungen überall dort nicht genügt, 
wo eine öffentlich beglaubigte Erklärung gefordert wird, ist 
umstritten. Das gilt insbesondere für die Frage, ob die nach-
träglich eingefügte Erklärung ein geeignetes Beweismittel 
im Grundbuchverfahren sein kann. Überwiegend wird diese 
Frage verneint und neue Unterzeichnung und Beglaubigung 
verlangt, sofern es sich nicht um unwesentliche Berichti-
gungen oder Klarstellungen handelt (Horber Anm. 5 a, KEHE 
Rdnr. 98, Meikel/lmhof/Riede/ Rdnr. 66, Güthe/Triebel Rdnr. 
115, je zu § 29; Jauernig BGB 3.. Aufl. Anm. 2, Staudin-
ger/Coing BGB 11. Aufl. Rdnr. 3, je zu § 129;-Jansen BeurkG 
§ 40 Rdnr. 13, Mecke aaO; Flume Allgemeiner Teil des Bür-
gerlichen Rechts Bd. 2 3. Aufl. § 15 II 4; vgl. auch Münch-
Komm BGB 2. Aufl. § 129 Rdnr. 4). Das Kammergericht hat-
diese Meinung gleichfalls in ständiger Rechtsprechung ver-
treten (KGJ 22 A 125; KG OLGE 3, 306; 7. 336; KGJ 35 A 
225/230; vgl. auch OLG Hamburg DNotZ 1951, 422; OLG 
Hamm Rpfleger 1957, 113; OLG Celle MittRhNotK 1984, 105 
[= MittBayNot 1984, 207]). Eine andere in Rechtsprechung 
und Literatur vertretene Meinung hält vor allem unter Hin-
weis auf die Zulässigkeit der Beglaubigung einer Blankoun-
terschrift (§ 40 Abs. 5 BeurkG) die nachträglich hinzugefügte 
Erklärung grundsätzlich für durch den Beglaubigungsver-
merk gedeckt und formwirksam; die Behörde, für die die Er-
klärung bestimmt ist, und vor allem das Grundbuchamt 
könnten sie aber zurückweisen, wenn Zeifel daran bestün-
den, daß die Ergänzung vom Aussteller der Urkunde stammt 
oder mit _seiner Billigung eingefügt worden ist (LG Aachen 
MittRhNot 1982, 151 mit zust. Anm. von Faßbender, LG Düs-
seldorf MittRhNot 1984, 107 [= MittBayNot 1984, 207]; Stau-
dinger/Dilcher 12. Aufl. Rdnr. 4, Soergel Rdnr. 3, Erman BGB 
7. Aufl. Rdnr. 3, Palandt Anm. 2, je zu § 129; Keidel/Kuntze/ 
Winkler BeurkG § 40 Rdnr. 72; Schlegelberger FGG 7. Aufl. 
[1956] § 183 Rdnr. 10). 

cc) Das Landgericht ist der Meinung gefolgt, daß eine nach-
trägliche Einfügung in die öffentlich beglaubigte Erklärung 
als formunwirksam (§ 129 Abs. 1 BGB) und als ein zum Nach-
weis i. S. des § 29 Abs. 1 Satz 1 GBO immer ungeeignetes Be-
weismittel anzusehen ist. Trifft diese Rechtsmeinung zu, so 
wird die landgerichtliche Entscheidung von der Begründung 
getragen. Aber auch wenn man der Gegenmeinung folgt, ist 
das Ergebnis aus den folgenden Gründen nicht anders: 

Legt man die eben genannte Gegenmeinung zugrunde, so ist 
ihr jedenfalls auch darin beizupflichten, daß das Grund-
buchamt eine solche nachträglich geänderte Erklärung zu-
rückweisen, d.h. den Nachweis für nicht geführt ansehen 
kann, wenn Zweifel bestehen, ob die Einfügung mit dem Wil-
len der Person zustandegekommen ist, die die Unterschrift 
(früher) geleistet hat. Dies ergibt sich aus dem oben heraus-
gestellten Grundsatz, daß die Regelung des §440 Abs. 2 
ZPO nicht gilt, wenn feststeht, daß die über der Unterschrift 
stehende Schrift nachträglich ergänzt wurde. Inwieweit 
§ 440 Abs. 2 ZPO bei einer sog. Blankett-Unterschrift Anwen-
dung findet (vgl. Jansen § 40 BeurkG Rdnr. 18), ist hierfür. 
nicht maßgebend; denn die nachträgliche Änderung eines 
vor der Unterschriftsleistung fertiggestellten Textes unter-
scheidet sich von der Ausfüllung eines Blanketts in dem hier 
wesentlichen Punkt, daß nur beim Blankett offenbar ist, daß 
der Unterschriftleistende mit der nachträglichen Erstellung 
eines Textes über seiner Unterschrift rechnete. 

Das Landgericht hat — von seinem Rechtsstandpunkt aus 
folgerichtig — nicht zu der Frage Stellung genommen, ob im 
vorliegenden Fall Zweifel daran bestehen, daß die nachträg-
liche Einfügung mit dem Willen der Person vorgenommen 
worden ist, die die Urkunde ursprünglich unterschrieben hat-
te. Legt man die Gegenmeinung zugrunde, so läge in der 
landgerichtlichen Entscheidung ein Rechtsfehler, der-das 
Rechtsbeschwerdegericht zur eigenen Würdigung der Be-
weiskraft der Urkunde berechtigen würde (vgl. BayObLGZ 
1971, 307/309 [= DNotZ 1972, 23] mit weit. Nachw.; Horber 
§ 78 Anm. 3 A c; Jansen § 27 Rdnr. 45). 

Bei dieser Beweiswürdigung kommt der Senat zu demselben 
Ergebnis wie das Grundbuchamt. Auch nach Meinung des 
Senats kann unter den Umständen des vorliegenden Falles 
nicht ohne. weiteres davon ausgegangen werden, daß diesel-
be Person, die die ursprüngliche Zustimmungserklärung un-
terzeichnet hat, -auch die nachträgliche Einfügung vorge-
nommen oder gebilligt hat. Die Beteiligte zu 4) ist eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung; es erscheint nicht aus-
geschlossen, daß die nachträgliche Einfügung nicht vom ur-
sprünglichen Unterzeichner, sondern einer anderen Person 
— sei sie vertretungsberechtigt oder nicht — vorgenommen 
worden ist. Der Kurzbrief mit dem Kopf der Beteiligten zu 4), 
mit dem die Urkunde an den Notar zurückgesandt wurde, 
enthält übrigens die Bemerkung: „Diesen Brief schreibt 
Ihnen H. W'; das ist nicht der Unterzeichner der ursprüng-
lichen Erklärung. 

Anmerkung der Schriftleitung: 

Vgl. zur Frage der nachträglichen Abänderung einer notariell 
beglaubigten Erklärung durch den Notar auch die Anmer-
kung von Wink/er in MittBayNot 1984, 209 ff. zu den in vor-
stehender Entscheidung des BayObLG zitierten Entschei-
dungen des LG Düsseldorf MittBayNot 1984, 207 und des 
OLG Celle MittBayNot 1984, 207 ff. 
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